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Psychologen dürfen gar nichts diagnostizieren und behandeln.

Psychologische Psychotherapeuten dürfen psychische Erkrankungen diagnostizieren und
therapieren.

Psychiater dürfen diagnostizieren, therapieren und dir die bunten Pillen verschreiben.

Für den Amtsarzt schlägt der Psychiater immer den Psychologen, ich würde anders
argumentieren. Eine depressive Episode und eine Angststörung sind symptomatisch nicht so
weit voneinander entfernt, d.h. deine Therapie wegen der Angststörung dürfte, wenn sie positiv
abgeschlossen wird, auch die mögliche Alternativdiagnose abdecken. Zudem müsste der
Amtsarzt dir dank neuerer Rechtssprechung nachweisen, dass du überwiegend wahrscheinlich
dienstunfähig wirst, das wird er kaum schaffen, im schlimmsten Fall darfst du am Ende der
Probezeit (Beamter auf Probe) nochmal zum Amtsarzt und er fragt, ob du in den letzten drei
Jahren wieder psychische Probleme hattest. Wenn da nix ist, sollte das unproblematisch sein.
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